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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §4;

Rechtssatz

§ 4 KVG und die dazu vorliegende Judikatur stellen darauf ab, dass der Gesellschafter (hier der Kommanditist), der die

Leistung nicht selbst erbringt, sondern sich dazu eines Nichtgesellschafters bedient, über die Vermögenswerte des

leistenden Nichtgesellschafters verfügen kann (Hinweis E 17. Februar 1994, 92/16/0089).
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